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Antrag Erteilung Ausbildungsduldung bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)

 

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Antrag Erteilung
Ausbildungsduldung
bearbeiten 0.01

99010031001000

Referenzierte Prozessbibliothek FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung Ausbildungsduldung Erteilung

Prozessschlüssel 99010031001000

Bezeichnung (FIM) Ausbildungsduldung Erteilung

Stand vom 08.04.2025

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)
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Name

101: Stamminformation

Definition (FIM) Wenn Ausländer bei abgelehntem Asylantrag eine im Asylverfahren begonnene
Ausbildung nach Abschluss des Asylverfahrens fortsetzen möchten oder im
Besitz einer Duldung sind und eine Ausbildung beginnen möchten, können
sie unter bestimmten Voraussetzungen für die Dauer der Ausbildung eine
Ausbildungsduldung bekommen.

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Antragstellende Person

Hauptakteur Ausländerbehörde

Mitwirkender Bundeskriminalamt (BKA), Dolmetscher/ Dolmetscherin

Ergebnisempfänger Antragstellende Person

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag Erteilung Ausbildungsduldung D99000000029

Ergebnis daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Ausbildungsduldung 0.01 D99000000277

Ablehnungsbescheid (Aufenthalt) 0.01 D00000325

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 16.04.2025 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Anmerkungen zur letzten Änderung Ergänzung RA 09 "Dauer der Ausbildungsduldung festlegen" und Entfernung
des vollständig begünstigenden Ergebnisses, da durch die Befristung eine
Doppelwirkung des VA vorliegt.

Status 6: fachlich freigegeben (gold)

Fachlich freigegeben am 15.04.2025 00:00

Formell freigegeben am 16.04.2025 00:00

Gültig ab (FIM) 25.02.2008 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

16.09.2024 10:26 Blessing Paulina
(Bundesredaktion2)

0.01 In Bearbeitung

Kommentar: Bitte
um methodische
Prüdung.

04.11.2024 14:10 Blessing Paulina
(Bundesredaktion2)

0.01 In methodischer
Prüfung

Seite 3 
22.04.2025 subadmin@mvnet.de



Antrag Erteilung Ausbildungsduldung bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Freigegeben  |  Standard-Report inkl. Teilprozesse

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Kommentar: Eine
fachliche Frage zum
Vor-Ort-Termin (siehe
Kommentar) ist offen
geblieben, sonst nach
einigen Anpassungen
i.O. Siehe bitte
auch begleitende E-
Mail mit Report und
Checkliste.

29.11.2024 16:08 Prozessmanagement
@mv-regierung.de

0.02 In Bearbeitung

Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

31.03.2025 17:31 Blessing Paulina
(Bundesredaktion2)

0.02 In methodischer
Prüfung

Kommentar: Bitte
Kommentare und
begleitende E-Mail
beachten.

08.04.2025 16:59 Prozessmanagement
@mv-regierung.de

0.03 In Bearbeitung

Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

15.04.2025 14:34 Blessing Paulina
(Bundesredaktion2)

0.03 In methodischer
Prüfung

Kommentar: ES war
noch eine Änderung
erforderlich: § 60c (3)

16.04.2025 10:53 Prozessmanagement
@mv-regierung.de

0.03 In fachlicher Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.

16.04.2025 14:38 Blessing Paulina
(Bundesredaktion2)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 16.04.2025

Gültig bis 16.04.2026

Wiedervorlagedatum 16.03.2026

SYSTEMINFORMATION

Autor Blessing Paulina (Bundesredaktion2)

Angelegt am 16.09.2024 10:26

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 22.04.2025 12:15
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01 Antrag entgegennehmen (Teilprozess)

01.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§60a (1) Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__60c.html

§60c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__60c.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 60a AufenthG (Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung))
(1)
Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären
Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik
Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten
Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein
oder in bestimmte Staaten für längstens drei Monate ausgesetzt wird. Für einen
Zeitraum von länger als sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1.
 
§ 60c AufenthG (Ausbildungsduldung)
(1)
Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der
Ausländer in Deutschland
1. als Asylbewerber eine
a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder
b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die
eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundesagentur für
Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine
Ausbildungsplatzzusage vorliegt,
und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen möchte
oder
2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte
Berufsausbildung aufnimmt.
In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Ausbildungsduldung versagt
werden. Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen.
 
(2)
Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn
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1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,
2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung noch
nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,
3. die Identität nicht geklärt ist
a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur
Beantragung der Ausbildungsduldung, oder
b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 1.
Januar 2020 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätestens jedoch bis
zum 30. Juni 2020 oder
c) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 innerhalb der
ersten sechs Monate nach der Einreise;
die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchstaben
a bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für
die Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach dieser Frist geklärt
werden kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat,
4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt
oder gegen den Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine
Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, oder
5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinreichenden
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen,
bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehen
bevor, wenn
a) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst
wurde,
b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer
freiwilligen Ausreise gestellt hat,
c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,
d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des
Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, dass
diese nicht zum Erfolg führen, oder
e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Artikel
20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde.
 
(3)
Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben Monate
vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. Die Ausbildungsduldung
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn der
Berufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung
auf Erteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungsvertrages
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen
Stelle bereits beantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit
eine solche Eintragung nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer
Bildungseinrichtung geschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag
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vorliegt. Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte
Dauer der Berufsausbildung erteilt.
 
(4)
Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2
Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird.
 
(5)
Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die
Bildungseinrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von
zwei Wochen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch
mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem
Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des
Ausländers anzugeben.
 
(6)
Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird dem
Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nach
einem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach
Absatz 1 erteilt. Die Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nach
einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung
verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die
die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht
erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht
verlängert werden.
 
(7)
Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 Nummer
3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren
Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.
 
(8)
§ 60a bleibt im Übrigen unberührt.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Identitätsnachweise D99000000018

Lichtbild 0.01 D00000222

Duldung 0.01 D00000580

Antrag Erteilung Ausbildungsduldung D99000000029

Ablehnungsbescheid (Aufenthalt) 0.01 D00000325

Eingehende Daten - sonstige (FIM) • Berufsausbildungsvertrag
• Nachweis des Eintrags des Ausbildungsvertrages in das Verzeichnis

der Berufsausbildungsverhältnisse
• Ausbildungsplatzzusage des Ausbildungsbetriebs oder der

Bildungseinrichtung für die anschließende qualifizierte
Berufsausbildung
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• Vertrag oder Aufnahmezusage der Bildungseinrichtung mit
Bezeichnung des Ausbildungsberufes

• Bei Minderjährigkeit Zustimmung der Personensorgeberechtigten
zum geplanten Aufenthalt (Einverständniserklärung)

01.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Antrag Ausbildungsduldung
Erteilung 0.01

  99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Lichtbild 0.01   99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Identitätsnachweise   99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Ablehnungsbescheid
(Aufenthalt) 0.01

  99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Duldung 0.01   99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Berufsausbildungsvertrag 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Nachweis des Eintrags
des Ausbildungsvertrages
in das Verzeichnis der
Berufsausbildungsverhältnis
se

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Ausbildungsplatzzusage des
Ausbildungsbetriebs oder
der Bildungseinrichtung
für die anschließende
qualifizierte
Berufsausbildung

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Vertrag oder
Aufnahmezusage der
Bildungseinrichtung
mit Bezeichnung des
Ausbildungsberufes

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bei Minderjährigkeit
Zustimmung der
Personensorgeberechtigten
zum geplanten Aufenthalt
(Einverständniserklärung)

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

01.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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02 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

02.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 71 (1) - (2) Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)

104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__71.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 71 AufenthG (Zuständigkeit)
(1)
Für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen nach
diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen
Gesetzen sind die Ausländerbehörden zuständig. Die Landesregierung oder
die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur
eine oder mehrere bestimmte Ausländerbehörden zuständig sind. Nach Satz
2 kann durch die zuständigen Stellen der betroffenen Länder auch geregelt
werden, dass den Ausländerbehörden eines Landes für die Bezirke von
Ausländerbehörden verschiedener Länder Aufgaben zugeordnet werden. Für
die Vollziehung von Abschiebungen ist in den Ländern jeweils eine zentral
zuständige Stelle zu bestimmen. Die Länder sollen jeweils mindestens eine
zentrale Ausländerbehörde einrichten, die bei Visumanträgen nach § 6 zu
Zwecken nach den §§ 16a, 16d, 17 Absatz 1, den §§ 18a, 18b, 18c Absatz 3,
den §§ 18d, 18f, 19, 19b, 19c und 20 sowie bei Visumanträgen des Ehegatten
oder der minderjährigen ledigen Kinder zum Zweck des Familiennachzugs, die in
zeitlichem Zusammenhang gestellt werden, die zuständige Ausländerbehörde ist.
(2)
Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen
Amt ermächtigten Auslandsvertretungen zuständig. Das Auswärtige Amt wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung

02.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

02.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Sprache des Antrages und der Unterlagen prüfen (Teilprozess)

03.1 ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Sprache prüfen und Unterlagen übersetzen 2.00

03.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Identität prüfen (Teilprozess)

04.1 ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Identität prüfen 1.00

04.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Amtshilfe zur Überprüfung der Identität leisten (Teilprozess)

05.2 RAG (FIM)
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RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 89 (1)-(2) Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)

104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__89.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 89 AufenthG (Verfahren bei identitätsüberprüfenden, -feststellenden und -
sichernden Maßnahmen)
(1)
Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Auswertung der nach § 49 von
den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden erhobenen und
nach § 73 übermittelten Daten. Es darf hierfür auch von ihm zur Erfüllung seiner
Aufgaben gespeicherte erkennungsdienstliche Daten verwenden. Die nach §
49 Abs. 3 bis 5 sowie 8 und 9 erhobenen Daten werden getrennt von anderen
erkennungsdienstlichen Daten gespeichert. Die Daten nach § 49 Abs. 7 werden
bei der aufzeichnenden Behörde gespeichert.
(1a)
Im Rahmen seiner Amtshilfe nach Absatz 1 Satz 1 darf das Bundeskriminalamt
die erkennungsdienstlichen Daten nach Absatz 1 Satz 1 zum Zwecke der
Identitätsfeststellung auch an die für die Überprüfung der Identität von
Personen zuständigen öffentlichen Stellen von Drittstaaten mit Ausnahme
des Herkunftsstaates der betroffenen Person sowie von Drittstaaten, in denen
die betroffene Person eine Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden
zu befürchten hat, übermitteln. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der
Übermittlung trägt das Bundeskriminalamt. Das Bundeskriminalamt hat
die Übermittlung und ihren Anlass aufzuzeichnen. Die empfangende Stelle
personenbezogener Daten ist darauf hinzuweisen, dass sie nur zu dem Zweck
verarbeitet werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden sind. Ferner ist ihr
der beim Bundeskriminalamt vorgesehene Löschungszeitpunkt mitzuteilen. Die
Übermittlung unterbleibt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
1. unter Berücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhebung die
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person, insbesondere ihr Interesse,
Schutz vor Verfolgung zu erhalten, das Allgemeininteresse an der Übermittlung
überwiegen oder
2. die Übermittlung der Daten zu den Grundrechten, dem Abkommen vom
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie der Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Widerspruch stünde,
insbesondere dadurch, dass durch die Verarbeitung der übermittelten Daten im
Empfängerstaat Verletzungen von elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen
oder Menschenrechtsverletzungen drohen.
 
(2)
Die Verarbeitung der nach § 49 Absatz 3 bis 5 oder Absatz 7 bis 9 erhobenen
Daten ist auch zulässig zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung
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von Beweismitteln im Rahmen der Strafverfolgung oder zur polizeilichen
Gefahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solange es erforderlich ist, den für diese
Maßnahmen zuständigen Behörden übermittelt oder bereitgestellt werden.

05.3 RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Anfrage 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Ausländerbehörde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Antwort 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Ausländerbehörde

Beteiligungsform (FIM)

Name

1: Amtshilfe

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

05.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Antrag auf Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

06.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 86 AufenthG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__86.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 86 AufenthG (Erhebung personenbezogener Daten)
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Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zweck
der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen
in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen
Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Personenbezogene
Daten, deren Verarbeitung nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/679 untersagt ist, dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

06.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

06.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Angaben klären (Teilprozess)

07.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 82 (1) Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__82.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 82 AufenthG (Mitwirkungspflichten)
 (1) (...)
Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist setzen. Sie setzt
ihm eine solche Frist, wenn sie die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung eines
Aufenthaltstitels wegen fehlender oder unvollständiger Angaben aussetzt, und
benennt dabei die nachzuholenden Angaben. Nach Ablauf der Frist geltend
gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt
bleiben. (...)

07.3 RAG DETAILS (FIM)
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Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

07.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Erteilungsvoraussetzung prüfen (Teilprozess)

08.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§60c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__60c.html

RAG-Beschreibung (FIM) §60c AufenthG (Ausbildungsduldung)
(1)
Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der
Ausländer in Deutschland
1. als Asylbewerber eine
a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder
b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die

Seite 15 
22.04.2025 subadmin@mvnet.de



Antrag Erteilung Ausbildungsduldung bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Freigegeben  |  Standard-Report inkl. Teilprozesse

eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundesagentur für
Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine
Ausbildungsplatzzusage vorliegt,
und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen möchte
oder
2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte
Berufsausbildung aufnimmt.
In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Ausbildungsduldung versagt
werden. Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen.
 
(2)
Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn
1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,
2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung noch
nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,
3. die Identität nicht geklärt ist
a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur
Beantragung der Ausbildungsduldung, oder
b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 1.
Januar 2020 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätestens jedoch bis
zum 30. Juni 2020 oder
c) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 innerhalb der
ersten sechs Monate nach der Einreise;
die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchstaben
a bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für
die Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach dieser Frist geklärt
werden kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat,
4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt
oder gegen den Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine
Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, oder
5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinreichenden
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen,
bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehen
bevor, wenn
a) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst
wurde,
b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer
freiwilligen Ausreise gestellt hat,
c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,
d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des
Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, dass
diese nicht zum Erfolg führen, oder
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e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Artikel
20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde.
(3)
Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben Monate
vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. Die Ausbildungsduldung
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn der
Berufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung
auf Erteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungsvertrages
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen
Stelle bereits beantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit
eine solche Eintragung nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer
Bildungseinrichtung geschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag
vorliegt. Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte
Dauer der Berufsausbildung erteilt.
(4)
Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2
Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird.
 
(5)
Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die
Bildungseinrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von
zwei Wochen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch
mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem
Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des
Ausländers anzugeben.
 
(6)
Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird dem
Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nach
einem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach
Absatz 1 erteilt. Die Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nach
einer der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung
verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die
die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht
erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht
verlängert werden.
 
(7)
Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 Nummer
3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren
Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.
 
(8)
§ 60a bleibt im Übrigen unberührt.
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08.3 RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

08.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Dauer der Ausbildungsduldung festlegen (Teilprozess)

09.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§60c (3) Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__60c.html

RAG-Beschreibung (FIM) §60c AufenthG (Ausbildungsduldung)
(3)
Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben Monate
vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. Die Ausbildungsduldung
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn der
Berufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung
auf Erteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungsvertrages
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen
Stelle bereits beantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit
eine solche Eintragung nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer
Bildungseinrichtung geschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag
vorliegt.  Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte
Dauer der Berufsausbildung erteilt.
 

09.3 RAG DETAILS (FIM)
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Hilfsmittel (FIM) keine

09.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Ausbildungsduldung erstellen (Teilprozess)

10.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätsgruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar.
Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass diese Aktivitätsgruppe als
Empfehlung im Stammprozess abgebildet werden soll.

Ausgehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Ausbildungsduldung 0.01 D99000000277

10.3 RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

10.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Ausbildungsduldung aushändigen (Teilprozess)
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11.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§60c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__60c.html

RAG-Beschreibung (FIM)  §60c AufenthG (Ausbildungsduldung)
(1)
Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der
Ausländer in Deutschland
1. als Asylbewerber eine
a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder
b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, an die
eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die Bundesagentur für
Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine
Ausbildungsplatzzusage vorliegt,
und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fortsetzen möchte
oder
2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 genannte
Berufsausbildung aufnimmt.
In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die Ausbildungsduldung versagt
werden. Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen.
 
(2)
Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn
1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vorliegt,
2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ausländer bei Antragstellung noch
nicht drei Monate im Besitz einer Duldung ist,
3. die Identität nicht geklärt ist
a) bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur
Beantragung der Ausbildungsduldung, oder
b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 1.
Januar 2020 bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätestens jedoch bis
zum 30. Juni 2020 oder
c) bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 innerhalb der
ersten sechs Monate nach der Einreise;
die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb der in den Buchstaben
a bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für
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die Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach dieser Frist geklärt
werden kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat,
4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt
oder gegen den Ausländer eine Ausweisungsverfügung oder eine
Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, oder
5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeitpunkt der Antragstellung
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hinreichenden
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen,
bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehen
bevor, wenn
a) eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit veranlasst
wurde,
b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung mit staatlichen Mitteln einer
freiwilligen Ausreise gestellt hat,
c) die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung eingeleitet wurde,
d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zur Abschiebung des
Ausländers eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von vornherein absehbar, dass
diese nicht zum Erfolg führen, oder
e) ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates gemäß Artikel
20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde.
(3)
Der Antrag auf Erteilung der Ausbildungsduldung kann frühestens sieben Monate
vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. Die Ausbildungsduldung
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn der
Berufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung
auf Erteilung der Ausbildungsduldung die Eintragung des Ausbildungsvertrages
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen
Stelle bereits beantragt wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, soweit
eine solche Eintragung nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer
Bildungseinrichtung geschlossen wurde oder die Zustimmung einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Ausbildungsvertrag
vorliegt. Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte
Dauer der Berufsausbildung erteilt.
 
(4)
Die Ausbildungsduldung erlischt, wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2
Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird.
 
(5)
Wird die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen, ist die
Bildungseinrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb von
zwei Wochen, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich oder elektronisch
mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem
Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des
Ausländers anzugeben.
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(6) Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen,
wird dem Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck
der Suche nach einem weiteren Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer
Berufsausbildung nach Absatz 1 erteilt. Die Duldung wird für sechs Monate
zum Zweck der Suche nach einer der erworbenen beruflichen Qualifikation
entsprechenden Beschäftigung verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss
der Berufsausbildung, für die die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung
im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung
darf für diesen Zweck nicht verlängert werden.
(7)
Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 Nummer
3 erteilt werden, wenn der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren
Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat.
(8)
§ 60a bleibt im Übrigen unberührt.

11.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ausbildungsduldung 0.01   99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

11.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Daten zur Duldung übermitteln (Teilprozess)

12.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 90b Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__90b.html

Seite 22 
22.04.2025 subadmin@mvnet.de



Antrag Erteilung Ausbildungsduldung bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Freigegeben  |  Standard-Report inkl. Teilprozesse

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 91d (4)-(5) Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)

104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__91d.html

§ 6 Abs. 1 Nummer 1 i.V.m. Abs. 2
Satz 1 und Satz 3 Nummer 1 AZRG

104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
azrg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 90b AufenthG (Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden)
Die Ausländer- und Meldebehörden übermitteln einander jährlich die in
§ 90a Abs. 2 genannten Daten zum Zweck der Datenpflege, soweit sie
denselben örtlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die empfangende Behörde
gleicht die übermittelten Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, ein
automatisierter Abgleich ist zulässig. Die übermittelten Daten dürfen nur für die
Durchführung des Abgleichs sowie die Datenpflege verwendet werden und sind
sodann unverzüglich zu löschen; überlassene Datenträger sind unverzüglich
zurückzugeben oder zu vernichten. Die Ausländerbehörden übermitteln die
im Rahmen des Datenabgleichs erfolgten Änderungen unverzüglich an die
Registerbehörde des Ausländerzentralregisters. Andere gesetzliche Vorschriften
zum Datenabgleich bleiben unberührt.
§ 91d AufenthG (Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2016/801)
(4)
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet die zuständige
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der
Ausländer einen Aufenthaltstitel nach der Richtlinie (EU) 2016/801 besitzt, über
den Inhalt und den Tag einer Entscheidung über
1. die Ablehnung der nach § 16c Absatz 1 und § 18e Absatz 1 mitgeteilten
Mobilität nach § 19f Absatz 5 sowie
2. die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18f.
Wenn eine Ausländerbehörde die Entscheidung getroffen hat, übermittelt
sie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür
erforderlichen Angaben. Die Ausländerbehörden können der nationalen
Kontaktstelle die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus
dem Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert
übermitteln.
(5)
Wird ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1, den §§ 16e, 18d oder 19e
widerrufen, zurückgenommen, nicht verlängert oder läuft er nach einer
Verkürzung der Frist gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 ab, so unterrichtet das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die zuständigen
Behörden des anderen Mitgliedstaates, sofern sich der Ausländer dort im
Rahmen des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/801 aufhält
und dies dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekannt ist. Die
Ausländerbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, übermittelt dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erforderlichen
Angaben. Die Ausländerbehörden können der nationalen Kontaktstelle
die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem
Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert
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übermitteln. Wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch die
zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates mitgeteilt, dass ein
Aufenthaltstitel eines Ausländers, der sich nach den §§ 16c, 18e oder 18f
im Bundesgebiet aufhält, der in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2016/801 fällt, widerrufen, zurückgenommen oder nicht verlängert wurde oder
abgelaufen ist, so unterrichtet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde.
 
§ 6 AZRG (Übermittelnde Stellen, Inhalt der Datenübermittlung)
(1) Folgende Stellen sind in den jeweils genannten Fällen zur unverzüglichen
Übermittlung von Daten an die Registerbehörde verpflichtet:
1. die Ausländerbehörden und die mit der Durchführung ausländerrechtlicher
Vorschriften betrauten öffentlichen Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1 bis 2
Nummer 1 bis 4, 6, 11, 12 und 14, Absatz 2b sowie Absatz 3 Nummer 1, 3, 4 und
6, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
1a. die für die Aufnahmeeinrichtungen zuständigen Behörden
(Aufnahmeeinrichtungen) in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1,
1b. die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und die für den
öffentlichen Gesundheitsdienst zuständigen Behörden in den Fällen des § 2
Absatz 1a und 2 Nummer 1,
2. die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden und die in der
Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes bestimmte
Bundespolizeibehörde in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 3 bis 6, 13
und 14 und, soweit es der Stand des Verfahrens zulässt, in den Fällen des § 2
Absatz 2 Nummer 7 und 7a sowie Absatz 3 Nummer 3 und 5 bis 7,
3. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Fällen des § 2 Absatz 1a
und 2 Nummer 1, 3 und 6, Absatz 2a sowie Absatz 3 Nummer 2, 3 und 6, sofern
nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
4. das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, das Zollkriminalamt und
sonstige Polizeivollzugsbehörden der Länder, in den Fällen des § 2 Absatz
1a Nummer 2 und 3 sowie Absatz 2 Nummer 6 und, soweit es der Stand des
Verfahrens zulässt, die ermittlungsführenden Polizeibehörden in den Fällen des §
2 Absatz 2 Nummer 7 und 7a sowie Absatz 3 Nummer 6 und 7,
4a. die Polizeivollzugsbehörden der Länder in den Fällen des § 2 Absatz 1a
Nummer 1,
5. die Staatsanwaltschaften und die Gerichte im Fall des § 2 Absatz 2
Nummer 6 und Absatz 3 Nummer 6 sowie die Staatsanwaltschaften bei den
Oberlandesgerichten im Fall des § 2 Absatz 2 Nummer 8,
6. die Staatsangehörigkeitsbehörden im Fall des § 2 Absatz 2 Nummer 9,
7. die in den Angelegenheiten der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
zuständigen Stellen im Fall des § 2 Absatz 2 Nummer 10,
8. die Bundesagentur für Arbeit und die für die Durchführung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende zuständigen Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1a Nummer
1 und Absatz 2 Nummer 1 sowie die Bundesagentur für Arbeit in den Fällen des
§ 2 Absatz 2c,
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8a. die für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1,
9. die Meldebehörden in den Fällen des § 2 Absatz 1, 1a und 2 Nummer 1 bis 4
und 6 bis 14.
(2) Die Stellen nach Absatz 1 Nummer 1, 1a und 2 bis 7 übermitteln die Daten
nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5a und 7 sowie Absatz 4 Nummer 1, 3 bis 5
und 7. Von der Übermittlung der Daten einer gefährdeten Person im Fall des § 2
Abs. 2 Nr. 7 kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn die Speicherung ihren
schutzwürdigen Interessen entgegensteht. Außerdem übermitteln
1. die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Stellen die Angaben nach § 3 Absatz
1 Nummer 5b bis 6, 7a, 8 und 10, Absatz 2 Nummer 1 bis 8, Absatz 3 Nummer 1
und 2, Absatz 3c, 3e, 3f und 4 Nummer 6 sowie die Daten nach § 4 Absatz 1 und
2, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
2. die in Absatz 1 Nummer 1a bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
1 Nummer 5b bis 5d, Absatz 2 Nummer 1 bis 11, Absatz 3 Nummer 1 und 2,
Absatz 3e,
3. die in Absatz 1 Nummer 1b bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 2
Nummer 9 bis 11,
4. die in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 1
Nummer 5b bis 6, Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 bis 8, Absatz 3e und 3f,
4a. die in Absatz 1 Nummer 4a bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
1 Nummer 5b bis 5d, Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 bis 8,
5.die in Absatz 1 Nummer 3 bezeichnete Stelle die Daten nach § 3 Absatz  1
Nummer 5b bis 6 und 8, Absatz 2 Nummer 1 bis 8, Absatz 3 Nummer 3, Absatz
3b und 3f sowie § 4 Absatz 1 und 2, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
5a. die in Absatz 1 Nummer 4 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 1
Nummer 5b und zusätzlich das Bundeskriminalamt die Referenznummern nach
§ 3 Absatz 2 Nummer 1 in den Fällen des § 2 Absatz 1a Nummer 2 und 3, die
Referenznummern nach § 3 Absatz 3a Nummer 1 in den Fällen des § 2 Absatz 2
Nummer 3 und die Referenznummern nach § 3 Absatz 3b in den Fällen des § 2
Absatz 2a,
6. die Bundesagentur für Arbeit und die für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende zuständigen Stellen die Daten nach § 3 Absatz 3 in den Fällen
des § 2 Absatz 1a und Absatz 2 Nummer 1 und die Bundesagentur für Arbeit die
Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 und 7 sowie Absatz 3d in den Fällen
des § 2 Absatz 2c,
6a. die in Absatz 1 Nummer 8a bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
2 Nummer 8,
7. die in Absatz 1 Nummer 9 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
1 Nummer 2, 4, 5c und die frühere Anschrift im Bundesgebiet und das
Auszugsdatum sowie Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes
und deren Wegfall.

12.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Daten Ausbildungsduldung 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF)

Antrag Erteilung
Ausbildungsduldung

  3: Elektronisch -
halbautomatisch

Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF)

12.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Information bearbeiten (Teilprozess)

13.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 90b AufenthG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__90b.html

§ 91d (4)-(5) Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)

104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__91d.html

§ 6 Abs. 1 Nummer 1 i.V.m. Abs. 2
Satz 1 und Satz 3 Nummer 1 AZRG

104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
azrg/__6.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 90b AufenthG (Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden)
Die Ausländer- und Meldebehörden übermitteln einander jährlich die in
§ 90a Abs. 2 genannten Daten zum Zweck der Datenpflege, soweit sie
denselben örtlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die empfangende Behörde
gleicht die übermittelten Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, ein
automatisierter Abgleich ist zulässig. Die übermittelten Daten dürfen nur für die
Durchführung des Abgleichs sowie die Datenpflege verwendet werden und sind
sodann unverzüglich zu löschen; überlassene Datenträger sind unverzüglich
zurückzugeben oder zu vernichten. Die Ausländerbehörden übermitteln die
im Rahmen des Datenabgleichs erfolgten Änderungen unverzüglich an die
Registerbehörde des Ausländerzentralregisters. Andere gesetzliche Vorschriften
zum Datenabgleich bleiben unberührt.
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§ 91d AufenthG (Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie (EU) 2016/801)
(4)
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet die zuständige
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der
Ausländer einen Aufenthaltstitel nach der Richtlinie (EU) 2016/801 besitzt, über
den Inhalt und den Tag einer Entscheidung über
1. die Ablehnung der nach § 16c Absatz 1 und § 18e Absatz 1 mitgeteilten
Mobilität nach § 19f Absatz 5 sowie
2. die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18f.
Wenn eine Ausländerbehörde die Entscheidung getroffen hat, übermittelt
sie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür
erforderlichen Angaben. Die Ausländerbehörden können der nationalen
Kontaktstelle die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus
dem Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert
übermitteln.
(5)
Wird ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1, den §§ 16e, 18d oder 19e
widerrufen, zurückgenommen, nicht verlängert oder läuft er nach einer
Verkürzung der Frist gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 ab, so unterrichtet das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die zuständigen
Behörden des anderen Mitgliedstaates, sofern sich der Ausländer dort im
Rahmen des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/801 aufhält
und dies dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekannt ist. Die
Ausländerbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, übermittelt dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erforderlichen
Angaben. Die Ausländerbehörden können der nationalen Kontaktstelle
die für die Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem
Ausländerzentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer automatisiert
übermitteln. Wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch die
zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates mitgeteilt, dass ein
Aufenthaltstitel eines Ausländers, der sich nach den §§ 16c, 18e oder 18f
im Bundesgebiet aufhält, der in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2016/801 fällt, widerrufen, zurückgenommen oder nicht verlängert wurde oder
abgelaufen ist, so unterrichtet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde.
 
§ 6 AZRG (Übermittelnde Stellen, Inhalt der Datenübermittlung)
(1) Folgende Stellen sind in den jeweils genannten Fällen zur unverzüglichen
Übermittlung von Daten an die Registerbehörde verpflichtet:
1. die Ausländerbehörden und die mit der Durchführung ausländerrechtlicher
Vorschriften betrauten öffentlichen Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1 bis 2
Nummer 1 bis 4, 6, 11, 12 und 14, Absatz 2b sowie Absatz 3 Nummer 1, 3, 4 und
6, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
1a. die für die Aufnahmeeinrichtungen zuständigen Behörden
(Aufnahmeeinrichtungen) in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1,
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1b. die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und die für den
öffentlichen Gesundheitsdienst zuständigen Behörden in den Fällen des § 2
Absatz 1a und 2 Nummer 1,
2. die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden und die in der
Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes bestimmte
Bundespolizeibehörde in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 3 bis 6, 13
und 14 und, soweit es der Stand des Verfahrens zulässt, in den Fällen des § 2
Absatz 2 Nummer 7 und 7a sowie Absatz 3 Nummer 3 und 5 bis 7,
3. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Fällen des § 2 Absatz 1a
und 2 Nummer 1, 3 und 6, Absatz 2a sowie Absatz 3 Nummer 2, 3 und 6, sofern
nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
4. das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, das Zollkriminalamt und
sonstige Polizeivollzugsbehörden der Länder, in den Fällen des § 2 Absatz
1a Nummer 2 und 3 sowie Absatz 2 Nummer 6 und, soweit es der Stand des
Verfahrens zulässt, die ermittlungsführenden Polizeibehörden in den Fällen des §
2 Absatz 2 Nummer 7 und 7a sowie Absatz 3 Nummer 6 und 7,
4a. die Polizeivollzugsbehörden der Länder in den Fällen des § 2 Absatz 1a
Nummer 1,
5. die Staatsanwaltschaften und die Gerichte im Fall des § 2 Absatz 2
Nummer 6 und Absatz 3 Nummer 6 sowie die Staatsanwaltschaften bei den
Oberlandesgerichten im Fall des § 2 Absatz 2 Nummer 8,
6. die Staatsangehörigkeitsbehörden im Fall des § 2 Absatz 2 Nummer 9,
7. die in den Angelegenheiten der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
zuständigen Stellen im Fall des § 2 Absatz 2 Nummer 10,
8. die Bundesagentur für Arbeit und die für die Durchführung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende zuständigen Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1a Nummer
1 und Absatz 2 Nummer 1 sowie die Bundesagentur für Arbeit in den Fällen des
§ 2 Absatz 2c,
8a. die für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen in den Fällen des § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1,
9. die Meldebehörden in den Fällen des § 2 Absatz 1, 1a und 2 Nummer 1 bis 4
und 6 bis 14.
(2) Die Stellen nach Absatz 1 Nummer 1, 1a und 2 bis 7 übermitteln die Daten
nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5a und 7 sowie Absatz 4 Nummer 1, 3 bis 5
und 7. Von der Übermittlung der Daten einer gefährdeten Person im Fall des § 2
Abs. 2 Nr. 7 kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn die Speicherung ihren
schutzwürdigen Interessen entgegensteht. Außerdem übermitteln
1. die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Stellen die Angaben nach § 3 Absatz
1 Nummer 5b bis 6, 7a, 8 und 10, Absatz 2 Nummer 1 bis 8, Absatz 3 Nummer 1
und 2, Absatz 3c, 3e, 3f und 4 Nummer 6 sowie die Daten nach § 4 Absatz 1 und
2, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
2. die in Absatz 1 Nummer 1a bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
1 Nummer 5b bis 5d, Absatz 2 Nummer 1 bis 11, Absatz 3 Nummer 1 und 2,
Absatz 3e,
3. die in Absatz 1 Nummer 1b bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 2
Nummer 9 bis 11,
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4. die in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 1
Nummer 5b bis 6, Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 bis 8, Absatz 3e und 3f,
4a. die in Absatz 1 Nummer 4a bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
1 Nummer 5b bis 5d, Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 bis 8,
5.die in Absatz 1 Nummer 3 bezeichnete Stelle die Daten nach § 3 Absatz  1
Nummer 5b bis 6 und 8, Absatz 2 Nummer 1 bis 8, Absatz 3 Nummer 3, Absatz
3b und 3f sowie § 4 Absatz 1 und 2, sofern nicht Absatz 2a etwas anderes regelt,
5a. die in Absatz 1 Nummer 4 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz 1
Nummer 5b und zusätzlich das Bundeskriminalamt die Referenznummern nach
§ 3 Absatz 2 Nummer 1 in den Fällen des § 2 Absatz 1a Nummer 2 und 3, die
Referenznummern nach § 3 Absatz 3a Nummer 1 in den Fällen des § 2 Absatz 2
Nummer 3 und die Referenznummern nach § 3 Absatz 3b in den Fällen des § 2
Absatz 2a,
6. die Bundesagentur für Arbeit und die für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende zuständigen Stellen die Daten nach § 3 Absatz 3 in den Fällen
des § 2 Absatz 1a und Absatz 2 Nummer 1 und die Bundesagentur für Arbeit die
Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 und 7 sowie Absatz 3d in den Fällen
des § 2 Absatz 2c,
6a. die in Absatz 1 Nummer 8a bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
2 Nummer 8,
7. die in Absatz 1 Nummer 9 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Absatz
1 Nummer 2, 4, 5c und die frühere Anschrift im Bundesgebiet und das
Auszugsdatum sowie Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes
und deren Wegfall.

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Daten zum Aufenthaltstitel
Daten zum Antrag auf Aufenthaltserlaubnis

Referenzierte IT-Systemelemente AZR Ausländerzentralregister

13.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Daten Ausbildungsduldung 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Ausländerbehörde

Antrag Erteilung
Ausbildungsduldung

  3: Elektronisch -
halbautomatisch

Ausländerbehörde

13.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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14 Ablehnungsbescheid erstellen (Teilprozess)

14.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 35 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35.html

§ 35a VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35a.html

§ 37 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__37.html

§ 39 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__39.html

Ausgehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Ablehnungsbescheid (Aufenthalt) 0.01 D00000325

14.3 RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

14.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Ablehnungsbescheid bekannt geben (Teilprozess)

15.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 35 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35.html

§ 35a VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35a.html

§ 37 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__37.html

§ 39 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__39.html

15.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ablehnungsbescheid
(Aufenthalt) 0.01

  99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

15.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Widerspruch entgegennehmen (Teilprozess)

16.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 79 VwVfG 104: Gesetz http://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__79.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 79 VwVfG (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergangenen
Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.
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Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Widerspruch nach VwGO D99000000031

16.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Widerspruch nach VwGO   99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

16.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Widerspruchsverfahren einleiten (Teilprozess)

17.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 79 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__79.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 79 VwVfG (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergangenen
Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

17.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Widerspruch nach VwGO   99: Keine Vorgabe Widerspruchsbehörde
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17.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Antrag weiterleiten (Teilprozess)

18.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar. Die oberste
Fachbehörde hat entschieden, dass diese Aktivitätengruppe als Empfehlung im
Stammprozess bleiben soll.

18.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Antrag Erteilung
Ausbildungsduldung

  99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Lichtbild 0.01   99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Identitätsnachweise   99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Ablehnungsbescheid
(Aufenthalt) 0.01

  99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Duldung 0.01   99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Berufsausbildungsvertrag 99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Nachweis des Eintrags
des Ausbildungsvertrages
in das Verzeichnis der
Berufsausbildungsverhältnis
se

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Ausbildungsplatzzusage des
Ausbildungsbetriebs oder
der Bildungseinrichtung
für die anschließende
qualifizierte
Berufsausbildung

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Vertrag oder
Aufnahmezusage der
Bildungseinrichtung
mit Bezeichnung des
Ausbildungsberufes

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

Bei Minderjährigkeit
Zustimmung der
Personensorgeberechtigten
zum geplanten Aufenthalt
(Einverständniserklärung)

99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

18.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Gebührenerhebung beurteilen (Teilprozess)

19.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 69 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__69.html

§ 47 (1) Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthv/__47.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 69 AufenthG (Gebühren)
(1)
Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und
den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die Gebührenfestsetzung kann
auch mündlich erfolgen. Satz 1 gilt nicht für individuell zurechenbare öffentliche
Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. § 287 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Satz 1 gilt zudem nicht für
das Mitteilungsverfahren im Zusammenhang mit der kurzfristigen Mobilität von
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Studenten nach § 16c, von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern
nach § 19a und von Forschern nach § 18e.
(2)
Die Gebühr soll die mit der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung
verbundenen Kosten aller an der Leistung Beteiligten decken. In die Gebühr
sind die mit der Leistung regelmäßig verbundenen Auslagen einzubeziehen.
Zur Ermittlung der Gebühr sind die Kosten, die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen als Einzel- und Gemeinkosten zurechenbar und ansatzfähig sind,
insbesondere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten, zu
Grunde zu legen. Zu den Gemeinkosten zählen auch die Kosten der Rechts- und
Fachaufsicht. Grundlage der Gebührenermittlung nach den Sätzen 1 bis 4 sind
die in der Gesamtheit der Länder und des Bundes mit der jeweiligen Leistung
verbundenen Kosten.
(3)
Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze
sowie Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle
der Bedürftigkeit. Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften
enthält, finden § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 und 4 bis 6, die §§ 4
bis 7 Nummer 1 bis 10, die §§ 8, 9 Absatz 3, die §§ 10 bis 12 Absatz 1 Satz
1 und Absatz 3 sowie die §§ 13 bis 21 des Bundesgebührengesetzes vom 7.
August 2013 (BGBl. I S. 3154) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
Anwendung.
(4)
Abweichend von § 4 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes können die von
den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren bereits bei Beantragung
der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung erhoben werden. Für die
von den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren legt das Auswärtige
Amt fest, ob die Erhebung bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Euro,
zum Gegenwert in Landeswährung oder in einer Drittwährung erfolgt. Je nach
allgemeiner Verfügbarkeit von Einheiten der festgelegten Währung kann eine
Rundung auf die nächste verfügbare Einheit erfolgen.
(5)
Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende Höchstsätze
nicht übersteigen:
1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 140 Euro,
1a. für die Erteilung einer Blauen Karte EU: 140 Euro,
1b. für die Erteilung einer ICT-Karte: 140 Euro,
1c. für die Erteilung einer Mobiler-ICT-Karte: 100 Euro,
2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,
2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU: 200 Euro,
3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen Karte EU oder
einer ICT-Karte: 100 Euro,
3a. für die Verlängerung einer Mobiler-ICT-Karte: 80 Euro,
4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines
Passersatzes und eines Ausweisersatzes: 100 Euro,
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5. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung zum Abschluss von
Aufnahmevereinbarungen oder einem entsprechenden Vertrag nach § 18d: 220
Euro,
6. für sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen: 80 Euro,
7. für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen zu Gunsten Minderjähriger:
die Hälfte der für die öffentliche Leistung bestimmten Gebühr,
8. für die Neuausstellung eines Dokuments nach § 78 Absatz 1, die auf Grund
einer Änderung der Angaben nach § 78 Absatz 1 Satz 3, auf Grund des Ablaufs
der technischen Kartennutzungsdauer, auf Grund des Verlustes des Dokuments
oder auf Grund des Verlustes der technischen Funktionsfähigkeit des Dokuments
notwendig wird: 70 Euro,
9. für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Befristung eines
Einreise- und Aufenthaltsverbotes: 200 Euro.
(6)
Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der
Grenze darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine
auf Wunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene
individuell zurechenbare öffentliche Leistung darf ein Zuschlag von
höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebührenzuschläge können auch für
die individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen gegenüber einem
Staatsangehörigen festgesetzt werden, dessen Heimatstaat von Deutschen
für entsprechende öffentliche Leistungen höhere Gebühren als die nach
Absatz 3 festgesetzten Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für
die Erteilung oder Verlängerung eines Schengen-Visums. Bei der Festsetzung
von Gebührenzuschlägen können die in Absatz 5 bestimmten Höchstsätze
überschritten werden.
(7)
Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann vorsehen, dass für die Beantragung
gebührenpflichtiger individuell zurechenbarer öffentlicher Leistungen eine
Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die Bearbeitungsgebühr für die Beantragung
einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU
darf höchstens die Hälfte der für ihre Erteilung zu erhebenden Gebühr betragen.
Die Gebühr ist auf die Gebühr für die individuell zurechenbare öffentliche
Leistung anzurechnen. Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und
der Versagung der beantragten individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung
nicht zurückgezahlt.
(8) Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann für die Einlegung eines
Widerspruchs Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:
1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer
gebührenpflichtigen individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung: die Hälfte
der für diese vorgesehenen Gebühr,
2. für den Widerspruch gegen eine sonstige individuell zurechenbare öffentliche
Leistung: 55 Euro.
Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für die
vorzunehmende individuell zurechenbare öffentliche Leistung anzurechnen und
im Übrigen zurückzuzahlen.#
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§ 47 AufenthG (Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche
Amtshandlungen)
(1)
An Gebühren sind zu erheben
1a. für die nachträgliche Aufhebung oder Verkürzung der Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
1b. für die nachträgliche Verlängerung der Frist für ein Einreise- und
Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 4 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
2. für die Erteilung einer Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 8 des
Aufenthaltsgesetzes) 100 Euro,
3. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zum Aufenthaltstitel auf Antrag
50 Euro,
4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form
einer Beratung, die nach einem erfolglosen schriftlichen Hinweis zur Vermeidung
der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Maßnahmen
erfolgt 21 Euro,
5. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung
(§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)
a) nur als Klebeetikett 58 Euro,
b) mit Trägervordruck 62 Euro,
6. für die Erneuerung einer Bescheinigung nach § 60a Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes
a) nur als Klebeetikett 33 Euro,
b) mit Trägervordruck 37 Euro,
7. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aussetzung der
Abschiebung auf Antrag 50 Euro,
8. für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 des
Aufenthaltsgesetzes 13 Euro,
9. für die Ausstellung einer Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht oder
sonstiger Bescheinigungen auf Antrag 18 Euro,
10. für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt 18 Euro,
11. für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in ein anderes Dokument in den
Fällen des § 78a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 12 Euro,
12. für die Anerkennung einer Verpflichtungserklärung (§ 68 des
Aufenthaltsgesetzes) 29 Euro,
13. für die Ausstellung eines Passierscheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2) 10 Euro,
14. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung (§ 38a Abs. 1), deren
Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird 219 Euro,
15. für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a
des Aufenthaltsgesetzes 411 Euro.

19.3 RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine
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Entscheidungsart (FIM) 3: Beurteilungsspielraum

19.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Gebührenerhebung veranlassen (Teilprozess)

20.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 69 AufenthG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthg_2004/__69.html

§ 47 (1) Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
aufenthv/__47.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 69 AufenthG (Gebühren)
(1) 
Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und
den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die Gebührenfestsetzung kann
auch mündlich erfolgen. Satz 1 gilt nicht für individuell zurechenbare öffentliche
Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. § 287 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Satz 1 gilt zudem nicht für
das Mitteilungsverfahren im Zusammenhang mit der kurzfristigen Mobilität von
Studenten nach § 16c, von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern
nach § 19a und von Forschern nach § 18e.
(2)
Die Gebühr soll die mit der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung
verbundenen Kosten aller an der Leistung Beteiligten decken. In die Gebühr
sind die mit der Leistung regelmäßig verbundenen Auslagen einzubeziehen.
Zur Ermittlung der Gebühr sind die Kosten, die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen als Einzel- und Gemeinkosten zurechenbar und ansatzfähig sind,
insbesondere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten, zu
Grunde zu legen. Zu den Gemeinkosten zählen auch die Kosten der Rechts- und
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Fachaufsicht. Grundlage der Gebührenermittlung nach den Sätzen 1 bis 4 sind
die in der Gesamtheit der Länder und des Bundes mit der jeweiligen Leistung
verbundenen Kosten.
(3)
Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze
sowie Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle
der Bedürftigkeit. Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften
enthält, finden § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 und 4 bis 6, die §§ 4
bis 7 Nummer 1 bis 10, die §§ 8, 9 Absatz 3, die §§ 10 bis 12 Absatz 1 Satz
1 und Absatz 3 sowie die §§ 13 bis 21 des Bundesgebührengesetzes vom 7.
August 2013 (BGBl. I S. 3154) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
Anwendung.
(4)
Abweichend von § 4 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes können die von
den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren bereits bei Beantragung
der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung erhoben werden. Für die
von den Auslandsvertretungen zu erhebenden Gebühren legt das Auswärtige
Amt fest, ob die Erhebung bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Euro,
zum Gegenwert in Landeswährung oder in einer Drittwährung erfolgt. Je nach
allgemeiner Verfügbarkeit von Einheiten der festgelegten Währung kann eine
Rundung auf die nächste verfügbare Einheit erfolgen.
(5) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende
Höchstsätze nicht übersteigen:
1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 140 Euro,
1a. für die Erteilung einer Blauen Karte EU: 140 Euro,
1b. für die Erteilung einer ICT-Karte: 140 Euro,
1c. für die Erteilung einer Mobiler-ICT-Karte: 100 Euro,
2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,
2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU: 200 Euro,
3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen Karte EU oder
einer ICT-Karte: 100 Euro,
3a. für die Verlängerung einer Mobiler-ICT-Karte: 80 Euro,
4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines
Passersatzes und eines Ausweisersatzes: 100 Euro,
5. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung zum Abschluss von
Aufnahmevereinbarungen oder einem entsprechenden Vertrag nach § 18d: 220
Euro,
6. für sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen: 80 Euro,
7. für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen zu Gunsten Minderjähriger:
die Hälfte der für die öffentliche Leistung bestimmten Gebühr,
8. für die Neuausstellung eines Dokuments nach § 78 Absatz 1, die auf Grund
einer Änderung der Angaben nach § 78 Absatz 1 Satz 3, auf Grund des Ablaufs
der technischen Kartennutzungsdauer, auf Grund des Verlustes des Dokuments
oder auf Grund des Verlustes der technischen Funktionsfähigkeit des Dokuments
notwendig wird: 70 Euro,
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9. für die Aufhebung, Verkürzung oder Verlängerung der Befristung eines
Einreise- und Aufenthaltsverbotes: 200 Euro.
(6)
Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der
Grenze darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine
auf Wunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene
individuell zurechenbare öffentliche Leistung darf ein Zuschlag von
höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebührenzuschläge können auch für
die individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen gegenüber einem
Staatsangehörigen festgesetzt werden, dessen Heimatstaat von Deutschen
für entsprechende öffentliche Leistungen höhere Gebühren als die nach
Absatz 3 festgesetzten Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für
die Erteilung oder Verlängerung eines Schengen-Visums. Bei der Festsetzung
von Gebührenzuschlägen können die in Absatz 5 bestimmten Höchstsätze
überschritten werden.
(7)
Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann vorsehen, dass für die Beantragung
gebührenpflichtiger individuell zurechenbarer öffentlicher Leistungen eine
Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die Bearbeitungsgebühr für die Beantragung
einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU
darf höchstens die Hälfte der für ihre Erteilung zu erhebenden Gebühr betragen.
Die Gebühr ist auf die Gebühr für die individuell zurechenbare öffentliche
Leistung anzurechnen. Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und
der Versagung der beantragten individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung
nicht zurückgezahlt.
(8)
Die Rechtsverordnung nach Absatz 3 kann für die Einlegung eines Widerspruchs
Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:
1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer
gebührenpflichtigen individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung: die Hälfte
der für diese vorgesehenen Gebühr,
2. für den Widerspruch gegen eine sonstige individuell zurechenbare öffentliche
Leistung: 55 Euro.
Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für die
vorzunehmende individuell zurechenbare öffentliche Leistung anzurechnen und
im Übrigen zurückzuzahlen.
 
§ 47 AufenthG (Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche
Amtshandlungen)
(1)
An Gebühren sind zu erheben
1a. für die nachträgliche Aufhebung oder Verkürzung der Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 4 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
1b. für die nachträgliche Verlängerung der Frist für ein Einreise- und
Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 4 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 169 Euro,
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2. für die Erteilung einer Betretenserlaubnis (§ 11 Absatz 8 des
Aufenthaltsgesetzes) 100 Euro,
3. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zum Aufenthaltstitel auf Antrag
50 Euro,
4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form
einer Beratung, die nach einem erfolglosen schriftlichen Hinweis zur Vermeidung
der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Maßnahmen
erfolgt 21 Euro,
5. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung
(§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)
a) nur als Klebeetikett 58 Euro,
b) mit Trägervordruck 62 Euro,
6. für die Erneuerung einer Bescheinigung nach § 60a Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes
a) nur als Klebeetikett 33 Euro,
b) mit Trägervordruck 37 Euro,
7. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aussetzung der
Abschiebung auf Antrag 50 Euro,
8. für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 des
Aufenthaltsgesetzes 13 Euro,
9. für die Ausstellung einer Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht oder
sonstiger Bescheinigungen auf Antrag 18 Euro,
10. für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt 18 Euro,
11. für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in ein anderes Dokument in den
Fällen des § 78a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 12 Euro,
12. für die Anerkennung einer Verpflichtungserklärung (§ 68 des
Aufenthaltsgesetzes) 29 Euro,
13. für die Ausstellung eines Passierscheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2) 10 Euro,
14. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung (§ 38a Abs. 1), deren
Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird 219 Euro,
15. für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a
des Aufenthaltsgesetzes 411 Euro.

20.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Gebühreninformationen 99: Keine Vorgabe Ausländerbehörde

20.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

AZR Ausländerzentralregister (Datenobjekt)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Datenassoziation (eingehend) Information bearbeiten, Information bearbeiten

Datentyp Datenspeicher

DETAILS

Referenzierte Anwendungen/IT-
Systemelemente

AZR Ausländerzentralregister

Antrag Erteilung Ausbildungsduldung bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag abgelehnt (Rechtsmittel eingereicht) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag an die zuständige Behörde weitergeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag eingegangen (Startereignis)
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EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antragstellende Person (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Antragstellende Person

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%
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Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Bescheid bestandskräftig (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Bestimmte Frist für Rückmeldung abgelaufen (Zwischenereignis (angeheftet))

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Pool)
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ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Entität) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Entität)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Bundeskriminalamt (BKA) (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Entität) Bundeskriminalamt (BKA)

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Entität)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Dolmetscher/Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein
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PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Dolmetscher/ Dolmetscherin

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Ereignisbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gebühren erheben (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Gebührenerhebung veranlast (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Gebührenerhebung? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Gericht (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja
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Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gericht

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Identität nach Amtshilfe eindeutig geklärt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Mitteilung über eingereichte Klage erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja
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Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Textanmerkung (Textanmerkung)
Diese Aktivitätsgruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden,
dass diese Aktivitätsgruppe als Empfehlung im Stammprozess abgebildet werden soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein
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Textanmerkung (Textanmerkung)
Diese Aktivitätsgruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden,
dass diese Aktivitätsgruppe als Empfehlung im Stammprozess abgebildet werden soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Voraussetzung erfüllt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Widerspruch bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Widerspruch erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja
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Ausrichtung (horizontal) links

Widerspruchsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Behörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Zuständige Ausländerbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Ausländerbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

_ (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

Seite 51 
22.04.2025 subadmin@mvnet.de



Antrag Erteilung Ausbildungsduldung bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Freigegeben  |  Standard-Report inkl. Teilprozesse

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

bei Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Monat vergangen/ ohne Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Jahr
vergangen (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

keine Gebührenerhebung veranlasst (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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